
Deutschen
Vereins ;>»» Schuhe -er Vogelwelt,

begründet unter Redaction von E .  v. Schlechtendal.
Vereinsmitglieder zahlen einen . -^ ^b ig irt Von

Jahres-Beitrag von fü n f M a r k  Hofrath Prof. D r. L ie b e  in Gera,
und erhalten dafür die M o n a ts 
schrift unentgeltlich u. postfrei. 
Das Eintrittsgeld beträgt I  Mark.

zweitein Vorsitzenden des Vereins, 
Dr. Frenzel, Dr. Rey, 

Professor Dr. O . Taschenberg.

Z ah lun gen  werden an den Ren
danten d. Ver. Herrn Meldeamts
Vorsteher R o h m er in Zeitz er

beten.
Anzeigen der V e re in s m itg lie 
der finden kostenfreie Aufnahme, 

soweit der Raum es gestattet.
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Zum Vogelschutz.
Einem großen Uebelstande hat der Stadtmagistrat München nunmehr durch die 

Erlassung einer ortspolizeilichen Vorschrift in  Form  einer Vogelmarktordnnng abge

holfen. Nach derselben dürfen Ammern, Bachstelzen, Baumläufer, B la u - nnd B ra u n 

kehlchen, Braunellen, Eulen, m it Ausnahme des Uhu, Finken, (alle Finkenarten,
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insbesondere Buchfinken, Gimpel, Stieglitze, Zeisige u. s. w. m it Allsnahme der sogen. 

Böhmer und des S perlings), Fliegenschnäpper, Goldamseln, (P iro l) , Goldhähnchen, 

Grasmücken, Heide- oder Baumlerchen, Kncknke, Laub-, und Rohrsänger, M andel

krähen (Blauracken), Meisen, Nachtigallen, Nachtschwalben, Pieper, Rothkehlchen, 

Schwalben, Schwarzkehlchen, Schwarzplättchen, Spechte, Sprosser, Staare, S te in 

schmätzer, Störche, Wendehälse, Wiedehopfe, Zaunkönige, nur von solchen Persönlich

keiten ans dem M arkte feilgehalten werden, die sich durch Bescheinigung darüber 

answeisen können, daß sie selbst oder die Person, fü r die sie verkaufen, die distrikt

polizeiliche Bew illigung zum Fange von Stnbenvögeln besitzen.- Außerdem w ird  

voll jeder Persoll, welche außerhalb des Vogelmarktes oder einer ständigen Verkaufs

stelle Vögel irgend welcher A r t  feilbietet, der Besitz eines Erlanbnißscheines znm 

Gewerbebetrieb im Umherziehen verlangt. Auch diese Personen müssen sich über 

den Besitz der distriktspolizeilichen Erlaubniß znm Vogelfang auszuweisen vermögen. 

Endlich ist das Feilbieten von Vögeln im Umherziehen, das Hansiren m it solchen 

auf den Straßen und Plätzen der S tadt, sowie in P r iv a t-  und Gasthäusern gänzlich 

untersagt. Der Vogelmarkt w ird  m it Ausnahme des ersten Oster-, P fiilgs t- und 

Weihnachtstages, sowie des Frohnleichnamstages an allen S onn- nnd Feiertagen 

von Vorm ittag 10 —  12 U hr abgehalten, vorausgesetzt, daß die Temperatur bei 

Sonnenaufgang die Kälte von drei Grad Reaumur nicht übersteigt.

D ie heilsame W irk ling  dieser Vorschrift znm Schutze unserer heimischen Sänger 

brauchen w ir  nach den obigen Ausführungen nicht besonders hervorzuheben. Der 

Umstand, daß die DisUüktspolizeibehörden m it Recht die im Reichsgesetze lind der V er

ordnung vom 15. November 1889 vorgesehenen Bewillignngsscheine zum Vogelfang 

versageil und daß nu r durch den Besitz eines solchen Scheines das Feilbieten lind 

der Verkauf möglich ist, bringen uns wieder einem Zustande nahe, wie solcher vor 

Erlassung des Reichsgesetzes bestanden hat, und dies w ird  voll allen jenen begrüßt 

werden, welche es m it dem Vogelschntze gut lind ehrlich meinen.

(Süddeutsche B lä tte r fü r Geflügelzucht Jahrgang 1892 N r. 9.)

Besonderer Nistplah eines Waldkauzes.
Von C. G o lte rm a n n .

(M it Schwarzbild.)

Meine Heimath Wietzendorf, in der M itte  der Lüneburger Haide liegend, w ird  

bis zu der Entfernung einer Stunde von einem brnchartigen Gehölze, dem Wietzen- 

brnche, im Halbbogen umschlossen.

H ier hatte ziemlich an der äußersten Grenze 8)n-uinin alneo Ur. seine Häus

lichkeit am Fuße einer Fichte gegründet. An der einen Seite des Baumes, der Höhlung 

abgewandt, füh rt ein schwach begangener Fußsteig vorbei. Es mögen so früh  in  der
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